Neue Bestimmungen im Strassenverkehr

 

Seit dem 1. Januar 2005 gelten neue Regeln im Strassenverkehr. 

Sie sind Teil der Massnahmen zur Erhöhung der Strassenverkehrssicherheit.

Verkehrsregelverletzungen führen weiterhin sowohl zu strafrechtlichen Konsequenzen (Strafverfolgungsbehörde/ Strafgerichte) als auch zu Administrativmassnahmen (Strassenverkehrsamt). Juristisch gesehen liegt keine doppelte Bestrafung vor.

1. Lernfahrausweis und Führerausweis auf Probe

Eine gesuchstellende Person muss schon vor der Erteilung des Lernfahrausweises nicht nur einen Kurs über le-bensrettende Sofortmassnahmen (Nothelferkurs), sondern auch die Theorieprüfung bestanden haben.

Bei erstmaligen Gesuchen ab dem 1. Dezember 2005 wird der Führerausweis für Motorräder und Motorwagen zunächst nur noch auf Probe erteilt. Die Probezeit be-trägt drei Jahre. Die unbefristete Ausweiserteilung erfolgt nach Ablauf der Probezeit und nach dem Besuch eines Weiterausbildungskurses von zwei Tagen. Wird dieser Kurs nicht innerhalb der Probezeit absolviert, kann ausnahmsweise (z.B. bei Krankheit) eine Nachfrist von drei Monaten gewährt werden. Erfolgt der Kursbesuch auch in dieser Zeit nicht, wird der unbefristete Führerausweis nicht erteilt. Es muss wieder ein Lernfahrausweis beantragt werden.

Wird der auf Probe erteilte Führerausweis wegen einer Widerhandlung entzogen, verlängert sich die Probezeit zusätzlich um ein Jahr.

Keinen unbefristeten Führerausweis erhält, wer während der Probezeit eine zweite Widerhandlung begeht, die zu einem Ausweisentzug führt. Dann verfällt die Fahrberechtigung ohne Möglichkeit der Verlängerung der Probezeit. Ein neuer Lernfahrausweis darf in diesem Fall frühestens ein Jahr nach der zweiten Widerhandlung und nur aufgrund eines verkehrspsychologischen Gutachtens erteilt werden (Sperrfrist). Wer trotz dieser Sperrfrist ein Motorrad oder einen Motorwagen führt, muss ein weiteres Jahr, also insgesamt zwei Jahre, warten.

Nach dem Bestehen einer erneuten Führerprüfung wird wiederum ein Führerausweis auf Probe erteilt.

2. Kategorien von Widerhandlungen

Widerhandlungen, die als besonders leicht erscheinen (z.B. sehr leichte Kollision beim Manövrieren auf einem Parkplatz), haben weder strafrechtliche noch administra-tivrechtliche Folgen. Bagatellwiderhandlungen, die einen Ordnungsbussentatbestand erfüllen, werden nach der Bussenliste der Ordnungsbussenverordnung geahndet.

Als leichte Widerhandlungen gelten beispielsweise das Fahren mit einer Blutalkoholkonzentration von 0,5–0,79‰ oder allgemein Geschwindigkeitsüberschreitungen
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Leichte Widerhandlungen führen bei Ersttätern zu Haft und/oder Busse (Strafverfahren) und zu einer Verwarnung (Administrativmassnahmeverfahren).

Mittelschwere Widerhandlungen liegen zum Beispiel vor bei Fahren mit einer Blutalkoholkonzentration von 0,5–0,79‰, wenn zusätzlich eine weitere leichte Widerhandlung vorliegt, oder allgemein bei Geschwindigkeitsüberschreitungen
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Bei mittelschweren Widerhandlungen wird Ersttätern Haft und/oder Busse auferlegt (Strafverfahren) und der Führerausweis für mindestens einen Monat entzogen (Administrativmassnahmeverfahren).

Um schwere Widerhandlungen handelt es sich beim Fahren mit einer (sog. qualifizierten) Blutalkoholkonzentration von 0,8‰ und mehr beim Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss sowie allgemein bei Geschwindigkeitsüberschreitungen
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Bei schweren Widerhandlungen wird gegen Ersttäter eine Busse und/oder eine Gefängnisstrafe ausgesprochen (Strafverfahren) und der Führerausweis für mindestens drei Monate entzogen (Administrativmassnahmeverfahren).

Bei erneuten Widerhandlungen, die mittelschwer oder schwer sind, verlängert sich die jeweilige Mindestentzugsdauer stufenweise (Kaskadensystem). Bei drei schweren Widerhandlungen oder vier mittelschweren Widerhandlungen innert zehn Jahren wird der Führerausweis neu auf unbestimmte Zeit, mindestens aber für zwei Jahre, entzogen. Kann der auf diese Weise entzogene Führerausweis (in der Regel aufgrund eines Gutachtens) wieder erteilt werden und begeht der Inhaber eine erneute Widerhandlung, wird ein Entzug für immer ausgesprochen.

3. Alkohol im Strassenverkehr

Die Polizei darf jederzeit und überall im öffentlichen Strassenverkehr Alkoholkontrollen durchführen. Als fahrunfähig gilt, wer eine Blutalkoholkonzentration von

mindestens 0,5‰ (bisher 0,8‰) aufweist oder eine Alkoholmenge im Körper hat, die zu einer solchen Konzentration führt. Für die Feststellung der Angetrunkenheit ist grundsätzlich die Blutprobe das geeignete Beweismittel. Sie entfällt bei einem Atem-Alkoholergebnis zwischen 0,5 und 0,79‰, wenn die kontrollierte Person diesen Wert unterschriftlich anerkennt. Ergibt die Messung einen Wert von 0,8‰ oder mehr, ist stets eine Blutprobe durchzuführen.

4. Fahren unter Betäubungs- und Arzneimitteleinfluss

Wer wegen Betäubungs- oder Arzneimitteleinfluss nicht mehr über ausreichende körperliche und psychische Fähigkeiten verfügt, gilt als fahrunfähig und darf kein Fahrzeug führen. Bei Verdacht auf Fahrunfähigkeit wird eine Blutprobe angeordnet. Voruntersuchungen wie Speichel-, Urin- oder Schweisstests können einen entsprechenden Verdacht erhärten, sind aber nicht obligatorisch. Wenn im Blut Cannabis, Kokain, Heroin, Morphin oder Designerdrogen wie Ecstasy nachgewiesen wird, gilt die betroffene Person in jedem Fall als fahrunfähig.

5. Geschwindigkeitsbegrenzer für alle Last- und Gesellschaftswagen 

Nach den bisherigen Bestimmungen mussten schwere Motorwagen zum Sachentransport mit einem Gesamtgewicht von mehr als 12’000kg und Gesellschaftswagen mit einem Gesamtgewicht von mehr als 10’000kg mit Geschwindigkeitsbegrenzern ausgerüstet sein. 

Mit der Erweiterung der Ausrüstungspflicht sind in Übereinstimmung mit der Richtlinie Nr. 2002/85/EG alle schweren Motorwagen zum Sachentransport mit einem Gesamtgewicht von mehr als 3’500kg (Lastwagen, Sattelschlepper, usw.) und alle Fahrzeuge zum Personentransport mit mehr als 9 Plätzen (Gesellschaftswagen und Kleinbusse) mit einem Geschwindigkeitsbegrenzer auszurüsten. Die Anforderung gilt für Fahrzeuge, die ab dem 1. Januar 2005 neu in Verkehr gesetzt werden. 

Fahrzeuge mit Dieselmotoren nach EURO 3, welche nach dem 1. Oktober 2001 erstmals zugelassen wurden, sind entsprechend nachzurüsten. Der Einbau wird bei diesen Fahrzeugen ab dem 1. Januar 2006 anlässlich der periodischen Nachprüfung kontrolliert.

Am 1. März 2006 traten weitere Änderungen des Strassenverkehrsrechts in Kraft.

Die Ausdehnung der Gurten- und Helmtragpflicht, neue Bestimmungen im landwirtschaftlichen Verkehr und die Erleichterung der Mobilität von behinderten Menschen bilden die Schwerpunkte der Revision, die der Bundesrat am 17. August 2005 beschlossen hat. 

 

Grundsätzlich wird die Gurtentragpflicht auf alle Fahrzeuge, die mit Gurten ausgerüstet sind, ausgedehnt. Davon ausgenommen ist nur der fahrplanmässige öffentliche Verkehr. Neu müssen insbesondere auch in Lastwagen und in Reisecars die vorhandenen Sicherheitsgurten getragen werden. In Gesellschaftswagen (Reisecars) und Kleinbussen hat zudem der Fahrzeugführer in geeigneter Weise auf die Gurtentragpflicht aufmerksam zu machen. Die bisher zulässigen Ausnahmeregelungen werden teilweise aufgehoben. Insbesondere müssen auch Handwerker in verschmutzter Arbeitskleidung sowie Taxiführer ab 1. März 2006 angegurtet sein.

Art. 3a Tragen von Sicherheitsgurten

(Art. 57 Abs. 5 SVG)

1 Bei Fahrzeugen, die mit Sicherheitsgurten ausgerüstet sind, müssen Führer und

mitfahrende Personen die vorhandenen Sicherheitsgurten während der Fahrt tragen.

2 Von der Gurtentragpflicht in Absatz 1 sind ausgenommen:

a. Personen, die durch ein ärztliches Zeugnis nachweisen, dass ihnen dasTragen der Sicherheitsgurten nicht zugemutet werden kann; für Fahrten im Ausland erteilt die kantonale Behörde diesen Personen ein ärztliches Befreiungsattest nach der Richtlinie 2003/20/EG.

b. Von-Haus-zu-Haus-Lieferanten im Auslieferungsquartier, wenn nicht schneller als 25 km/h gefahren wird;

c. Führer und Mitfahrer bei Fahrten auf Feld- und Waldwegen und im Werkareal, wenn nicht schneller als 25 km/h gefahren wird;

d. Führer beim Manövrieren im Schritttempo;

e. Führer und mitfahrende Personen von Motorwagen im regionalen fahrplanmässigen Verkehr konzessionierter Transportunternehmungen;

f. Begleitpersonen von besonders betreuungsbedürftigen Personen in Fahrzeugen der Sanität und der Behindertenfahrdienste.

3 Mitfahrende Personen in Gesellschaftswagen und Kleinbussen sind auf geeignete Art und Weise auf die Gurtentragpflicht aufmerksam zu machen.

4 Auf Plätzen mit Sicherheitsgurten müssen Kinder unter sieben Jahren mit einer nach ECE-Reglement Nr. 442 geprüften Kinderrückhaltevorrichtung (z. Kindersitz) gesichert werden, ausser auf speziell für Kinder zugelassenen Sitzplätzem.

Kinder von sieben bis zwölf Jahren müssen mit einer solchen Kinderrückhaltevorrichtung oder den vorhandenen Sicherheitsgurten gesichert werden.
Gleichzeitig wird die Ausrüstpflicht mit Sicherheitsgurten ausgeweitet: Künftig müssen Längsbänke und klein dimensionierte Kindersitze, wie sie häufig in Schulbussen montiert sind, mindestens mit Beckengurten versehen sein. Diese Regelung gilt für Fahrzeuge, die ab dem 1. März 2006 neu in Verkehr gesetzt werden; ältere solche Fahrzeuge müssen bis zum 1. Januar 2010 nachgerüstet werden. 

Landwirtschaft, Helmtragpflicht, Höchstgeschwindigkeit 

Der Personentransport auf Ladeflächen von landwirtschaftlichen Fahrzeugen ist nur noch dann gestattet, wenn die beförderten Personen im Zusammenhang mit der landwirtschaftlichen Arbeit stehen. 

Die Helmtragpflicht wird ebenfalls ausgedehnt: Im Interesse der Verkehrssicherheit müssen ab 1. März 2006 auch die Führer und Mitfahrer von so genannten Trikes und Quads einen Schutzhelm tragen. 

Um den Verkehrsfluss zu verbessern, sind künftig Fahrzeuge, deren Höchstgeschwindigkeit auf weniger als 80 km/h beschränkt ist, auf Autobahnen und Autostrassen nicht mehr zugelassen. Derartige Fahrzeuge müssen zudem mit einem entsprechenden Höchstgeschwindigkeitszeichen versehen sein. Eine Modifikation erfährt auch das Überholen eines Fahrzeugs, das seinerseits am Überholen ist. Dies ist künftig nur noch dann erlaubt, wenn beide überholten Fahrzeuge jeweils weniger als 1 Meter breit sind. 

Vereinfachte Durchsetzung der Rechte von Fussgängern an Fussgängerstreifen 

Das Nichtgewähren des Vortritts an Fussgängerstreifen kann neu im Ordnungsbussenverfahren (Fr.140.-) geahndet werden, wenn keine Gefährdung der Fussgänger vorliegt. 

International gültige Parkkarte für Behinderte 

Für behinderte Personen, die an den Rollstuhl gebunden sind, treten am 1. März folgende neue Regelungen in Kraft: Anstelle der kantonal unterschiedlichen Parkkarten wird eine einheitliche Parkkarte für behinderte Autofahrer eingeführt, die nicht nur gesamtschweizerisch sondern auch international Gültigkeit besitzt. Sie erlaubt es behinderten Menschen, ihr Auto bei Bedarf in Abweichung der geltenden Parkordnung abzustellen. Weiter wird das Strassenverkehrsrecht so angepasst, dass sich Menschen in Rollstühlen nicht nur auf den für Fussgänger bestimmten Verkehrsflächen sondern auch auf der Fahrbahn bewegen können. 

Schliesslich wird neu die Möglichkeit geschaffen, taktil-visuelle Markierungen anzubringen, wodurch die Sicherheit und die Orientierung von blinden und sehbehinderten Menschen optimiert werden kann.

VRV Art. 20a Parkierungserleichterungen für gehbehinderte Personen

(Art. 57 Abs. 1 SVG)

1 Gehbehinderte Personen und Personen, die sie transportieren, können die folgenden Parkierungserleichterungen in Anspruch nehmen, wenn sie über eine «Parkkarte für behinderte Personen» (Anhang 3, 2 SSV4) verfügen:

a. an Stellen, die mit einem Parkverbot signalisiert oder markiert sind, höchstens zwei Stunden parkieren; Parkierungsbeschränkungen gemäss Artikel 19 Absätze 2–4 sind in jedem Fall zu beachten;

b. auf Parkplätzen höchstens sechs Stunden über die erlaubte Parkzeit hinaus parkieren;

c. in Begegnungszonen auch ausserhalb der durch entsprechende Signale oder Markierungen gekennzeichneten Stellen höchstens zwei Stunden parkieren; in Fussgängerzonen gilt dieselbe Berechtigung, falls ausnahmsweise das Befahren der Zone erlaubt ist.

2 Die Parkierungserleichterungen können nur beansprucht werden:

a. wenn der übrige Verkehr weder gefährdet noch unnötig behindert wird;

b. wenn in der unmittelbaren Nähe keine zur zeitlich unbeschränkten allgemeinen Benutzung offen stehenden Parkplätze frei sind;

c. wenn und solange der Fahrzeugführer, sofern er nicht selber gehbehindert ist, gehbehinderte Personen transportiert und begleitet.

3 Die Parkierungserleichterungen gelten nicht auf privat bewirtschafteten Parkflächen.

4 Die Parkkarte für behinderte Personen ist, zusammen mit einer Parkscheibe (Anhang 3, 1 SSV4), gut sichtbar hinter der Frontscheibe des Fahrzeugs anzubringen.

5 Eine Parkkarte wird ausgestellt für Personen, die mittels ärztlichem Zeugnis eine erhebliche Gehbehinderung nachweisen, und für Halter von Fahrzeugen, die nachweislich für den häufigen Transport von erheblich gehbehinderten Personen eingesetzt werden. Die Parkkarte wird durch die kantonale Behörde erteilt.

Ab dem 1. November 2006 neu:

Einführung des digitalen Fahrtschreibers

 

Der analoge Fahrtschreiber, der die Arbeits-, Lenk- und Ruhezeiten der berufsmässigen Motorfahrzeugführer aufzeichnet, wird durch ein digitales Gerät ersetzt. Der Bundesrat hat heute beschlossen, die entsprechenden Änderungen im Strassenverkehrsrecht auf den 1. November 2006 in Kraft zu setzen.

 

Ab dem 1. Januar 2007 müssen neu in Verkehr gesetzte Lastwagen und Busse, deren Führer und Führerinnen den Arbeits- und Ruhezeitvorschriften unterliegen, mit einem digitalen Fahrtschreiber ausgerüstet sein. Die Schweiz zieht damit mit der EU gleich, die das neue System ebenfalls einführt. Auf freiwilliger Basis dürfen die Fahrzeughalter das neue Gerät bereits ab 1. November 2006 einbauen, da ab diesem Zeitpunkt die für den Systembetrieb notwendigen Chipkarten verfügbar sind. 

Der digitale Fahrtschreiber ist eine technische Weiterentwicklung des heutigen analogen Fahrtschreibers. Seine Aufgabe ist das Aufzeichnen, Speichern, Anzeigen und Ausdrucken von tätigkeitsbezogenen Daten des Fahrers und des Fahrzeugs. Der neue digitale Fahrtschreiber ermöglicht die genauere und schnellere Auswertung der Daten und steigert die Manipulationssicherheit. Dadurch werden die Kontrolltätigkeit der Vollzugsbehörden auf der Strasse und in den Betrieben effizienter, der Arbeitnehmerschutz verbessert und damit letztlich die Verkehrssicherheit erhöht. Die geltenden Arbeits- und Ruhezeitvorschriften bleiben unverändert. 

Die zum Betrieb des digitalen Fahrtschreibers nötigen Fahrer-, Unternehmens- und Kontrollkarten werden von den Kantonen, die Werkstattkarten von der Eidgenössischen Zollverwaltung auf Gesuch hin ausgestellt.
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